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81 Allgemeines

(1) Diese Besonderen Bestimmungen fiir die Priifungsordnung (BBPO) bilden zusammen mit den Allgemeinen Bestim-
mungen fir Prifungsordnungen der Hochschule Darmstadt (ABPO) in der Fassung vom 02.07.2019 die Studien- und
Prifungsordnung des Masterstudiengangs Wirtschaftspsychologie.

Soweit in diesen Besonderen Bestimmungen keine anderen Regelungen getroffen werden, gelten die Bestimmungen
der ABPO.

(2) Der Studiengang wird vom Fachbereich Gesellschaftswissenschaften der Hochschule Darmstadt betrieben.

8§ 2 Qualifikationsziele und Inhalte des Studiengangs

(1) Die Studierenden des Studiengangs erwerben einen Abschluss nach internationalem Standard, der zu besonders
verantwortungsvollen und qualifizierten fachspezifischen Tatigkeiten in Wirtschaftsorganisationen, zu wissenschaft-
lichen Tatigkeiten, zu Fiihrungstatigkeiten, zum héheren Dienst sowie zur Promotion befahigt.

(2) Das Masterstudium vermittelt nach einem ersten berufsbefédhigenden Abschluss vertiefte wissenschaftliche und pra-
xisorientierte Kenntnisse liber Konzepte, Methoden und Techniken der Wirtschaftspsychologie. Die Studierenden
erwerben umfangreiche Forschungs- und psychologische Methodenkompetenzen, Wirtschafts- und Management-
kompetenzen sowie wirtschaftspsychologische Beratungskompetenzen und werden so auf die Ubernahme an-
spruchsvoller Management- und Forschungsaufgaben in Wissenschaft und Praxis in einem wirtschaftspsychologi-
schen Themenfeld vorbereitet. Uber die Wahl von Studienschwerpunkten ist eine inhaltliche Fokussierung und Spe-
zialisierung in zwei der drei Bereiche , Arbeit, Personal und Organisation”, ,Markt, Konsumenten und Medien” sowie
.Umwelt und Nachhaltigkeit” maglich. Die Studierenden sollen dazu qualifiziert werden, diese selbst auszubauen
sowie nutzbringend bei der Analyse und Losung strategischer Problemstellungen in der Praxis einzusetzen. Darlber
hinaus soll das Studium die gestalterischen und interkulturellen Handlungskompetenzen der Studierenden entwi-
ckeln ebenso wie ihr Einschatzungsvermdgen fir gesellschaftliche Situationen und Veranderungen. Diese vertiefte
Diskussion gesellschaftlicher Entwicklungen und interkultureller Unterschiede im Studium versetzt die Absolventin-
nen und Absolventen in die Lage, das eigene Handeln in einem wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Kontext kri-
tisch zu reflektieren. Die Beschaftigung mit Sprachen und der Ausbau interkultureller Kompetenz bereitet die Stu-
dierenden auflerdem auf internationale Tatigkeiten und Kooperationen vor. Das Masterstudium bietet damit damit
die Grundlage fiir die Ubernahme besonders verantwortungsvolle und qualifizierte Tatigkeiten in der beruflichen
Praxis und die Aufnahme eines moglichen Promotionsstudiums.

(3] Durch das in das dritte Fachsemester integrierte Praxismodul mit einem einsemestrigen Forschungsprojekt, Pra-
xisprojekt oder Auslandsstudium, das in einer gemeinsamen Abschlusskonferenz miindet, gewinnen die Studieren-
den Erfahrungen in fir sie wertvollen internationalen, praktischen oder forschenden Kontexten und erweitern indivi-
duell ihre Kompetenz in einem gewiinschten Schwerpunktfeld.

(4) Durch das Bestehen der Masterpriifung wird der Nachweis erbracht, dass die Absolventinnen und Absolventen die
fur eine eigenstandige und gestalterische Tatigkeit erforderlichen Fahigkeiten und Qualifikationen erworben haben,
selbststandig wissenschaftlich zu arbeiten, fachspezifische Methoden in andere Disziplinen zu transferieren sowie
fachliche und wissenschaftliche Erkenntnisse auch in facheriibergreifenden Kontexten anzuwenden. Absolventinnen
und Absolventen sind fir inhaltlich anspruchsvolle Forschungs-, Entwicklungs-, Gestaltungs- und Fiihrungsaufga-
ben mit wirtschaftspsychologischem Bezug in allen Bereichen der Wirtschaft und in 6ffentlichen Betrieben und For-
schungseinrichtungen qualifiziert.

83 Akademischer Grad

Mit der bestandenen Masterprifung verleiht die Hochschule Darmstadt — University of Applied Sciences - den akademi-
schen Grad ,Master of Science” mit der Kurzform ,M.Sc.”.



84 Regelstudienzeit und Studienbeginn

(1) Die Regelstudienzeit betrégt vier Semester.

(2) Das Masterstudium kann nur zum Wintersemester aufgenommen werden.

85 Erforderliche Credit Points fur den Abschluss

Fir den erfolgreichen Abschluss des Studiums sind 120 Credit Points (im Folgenden CP = Credit Points) gem&B dem Eu-
ropean Credit Transfer System (ECTS) zu erwerben. Ein CP entspricht dabei in der Regel 30 Stunden studentischer Ar-
beitsleistung.

8§ 6 Zugangsvoraussetzungen und Zulassungsverfahren

(1) Zugangsvoraussetzung ist ein einschldgiges und qualifiziert abgeschlossenes Bachelor- oder Diplomstudium im
Umfang von mindestens 180 CP auf den Gebieten Wirtschaftspsychologie oder Psychologie. Der Abschluss des Studi-
engangs Wirtschaftspsychologie der Hochschule Darmstadt oder vergleichbare Abschlisse gelten als einschlagig.
Ein Abschluss gilt als einschlagig, wenn sowohl 20 CP aus den Grundlagenfachern der Psychologie, 20 CP empiri-
sche Methoden, 12 CP wirtschaftspsychologische Anwendungsfacher sowie 12 CP weitere psychologische Inhalte
nachgewiesen werden. Diese als Kernmodule definierten Module gemaf Anlage 4a miissen vollstédndig abgedeckt
sein. Weiterhin sind 20 CP wirtschaftsbezogene Facher gemaf Anlage 4b nachzuweisen. Sind die CP in den wirt-
schaftsbezogenen Fachern nicht vollstandig nachgewiesen, konnen Bewerberinnen und Bewerber mit der Auflage
zugelassen werden, Module mit betriebswirtschaftlichen Studieninhalten gemaf Anlage 4b aus dem grundstandigen
Studium vor Beginn des Masterstudiums oder wahrend der ersten beiden Fachsemester des Masterstudiums nach-
zuholen, um den Umfang von 20 CP zu erreichen.

(2) Aufgrund von Auflagen gemaB Abs. 1 absolvierte zusatzliche Module werden im Masterzeugnis auBerhalb des Curri-
culums bescheinigt. Wird der Nachweis nicht fristgerecht erbracht, erfolgt der Ausschluss von weiteren Priifungen.

(3] Weiteres regelt die Auswahlsatzung. Die Entscheidung trifft der/die Masterbeauftragte.

87 Regelstudienprogramm

(1) Das Studium gliedert sich in drei Phasen: Die allgemeine Phase umfasst die ersten beiden Fachsemester. Auf sie
folgen ein Modul zur psychologischen Grundlagenvertiefung sowie das Praxismodul im dritten sowie das Mastermo-
dulim vierten Fachsemester.

(2) Das Studium beinhaltet Pflicht- und Wahlpflichtmodule.

(3] lhren Neigungen folgend setzen die Studierenden ihren Schwerpunkt in zwei von drei Gebieten der Wirtschaftspsy-
chologie (.Arbeits-, Personal- und Organisationspsychologie”, .Markt-, Konsumenten- und Medienpsychologie”,
.Umweltpsychologie und Nachhaltigkeit”, siehe § 8).

(4) Das Studium umfasst im Wahlpflichtbereich Kurse des Sozial- und Kulturwissenschaftlichen Begleitstudiums sowie
des Sprachenzentrums.

(5) Das Studienprogramm und die Zusammensetzung der Module sind in Anlage 1 festgelegt. Die Module sind in ihrer
Zielsetzung, ihren Inhalten und in weiteren Details in Anlage 5 (Modulhandbuch) beschrieben.

(6] Die Lehrveranstaltungen des Studienprogramms werden grundsatzlich im Jahresbetrieb durchgefiihrt.

§8  Vertiefungsrichtungen (Studienschwerpunkte)

(1) Zu Beginn des Studiums wahlen die Studierenden zwei der folgenden Studienschwerpunkte:

e, Arbeits-, Personal- und Organisationspsychologie”
e _Markt-, Konsumenten- und Medienpsychologie”
e . Umweltpsychologie und Nachhaltigkeit”



(2) Die Wahlwird in der ersten Vorlesungswoche des ersten Fachsemesters per Antrag an den Priifungsausschuss
durchgefihrt.

(3] Die Wahl kann auf Antrag an die/den Priifungsausschussvorsitzende/n einmalig innerhalb der ersten vier Vorle-
sungswochen des ersten Fachsemesters geandert werden.

8§ 9  Wahlpflichtmodule

Das Regelstudienprogramm enthalt im ersten und zweiten Fachsemester fachspezifische Wahlpflichtmodule des Sozial-

und Kulturwissenschaftlichen Begleitstudiums zu gesellschaftlichen Entwicklungen sowie zu interkulturellen Kompeten-
zen und Sprachen im Umfang von insgesamt 10 CP. Sowohl die Wahlpflichtmodule selbst, als auch deren Teilmodule kéon-
nen in beliebiger Reihenfolge studiert werden.

§10 Praxismodul

(1) Das Regelstudienprogramm enthélt im dritten Fachsemester das Modul ,,Forschungs-, Praxis- oder Auslandsse-
mester inklusive Begleitseminar”, welches im Folgenden als Praxismodul bezeichnet wird. Dieses Praxismodul um-
fasst ein Projekt im Umfang von 16 Wochen und ein Begleitseminar.

(2) Fir das Projekt gibt es drei unterschiedliche Durchfiihrungsoptionen:

e Ein Studiensemester an einer auslandischen Hochschule oder Universitat auf Masterniveau nach Absprache mit
der Auslandsbeauftragten oder dem Auslandsbeauftragten des Studiengangs M.Sc. Wirtschaftspsychologie der
Hochschule Darmstadt

e Einwirtschaftspsychologisches Praktikum in einer Organisation im Inland oder Ausland
e  Ein wirtschaftspsychologisches Forschungsprojekt an einer Forschungseinrichtung im Inland oder Ausland

(3) Die Zulassung zum Praxismodul erfolgt auf Antrag der oder des Studierenden durch die Praxisbeauftragte/den Pra-
xisbeauftragten des Studiengangs unter der Voraussetzung, dass 45 CP der Module der ersten beiden Fachsemester
erfolgreich absolviert wurden.

(4) Naheres regeln die Praxisordnung (Anlage 4c) und die Modulbeschreibung des Praxismoduls (Anlage 5).

8§11 Anmeldung und Zulassung zu den Prifungen

(1) Prifungsvorleistungen und Priifungsleistungen kdnnen gemé&B § 14 Abs. 2 ABPO nur nach vorheriger Meldung abge-
legt werden. Meldefristen und -verfahren sowie Prifungstermine sind von der Art der Lehrveranstaltung abhangig
und werden vom Priifungsausschuss in geeigneter Form (durch Aushang, Internet) bekannt gegeben.

(2) Sofern in der Modulbeschreibung (Anlage 5) nicht anders definiert, ist die Zulassung zur Priifungsleistung einer Mo-
dulpriifung auch maglich, wenn noch nicht alle Priifungsvorleistungen bewertet sind, vorzugsweise dann, wenn der
Abschluss der jeweiligen Prifungsvorleistung zeitlich nach dem Meldetermin fiir die zugeordnete Prifungsleistung
liegt. In diesem Fall erfolgt die Zulassung zur Prifungsleistung unter Vorbehalt. Die Modulpriifung ist erst dann ab-
geschlossen, wenn alle zum Modul gehdrenden Leistungen erbracht sind.

(3] Fir die Wiederholung einer nicht bestandenen Priifungsleistung erfolgt eine automatische Anmeldung. Gemafs § 17
Abs. 4 ABPO ist eine nicht bestandene Priifungsleistung spatestens im Rahmen der Priifungstermine des nachstfol-
genden Jahres zu wiederholen. Eine gesonderte Benachrichtigung erfolgt nicht.

(4) Die Abmeldung von einer Priifungsvorleistung oder Prifungsleistung ist in § 14 Abs. 4 ABPO geregelt.

8§12 Abschlussmodul

(1) Das Abschlussmodul im Sinne von § 21 ABPO der Hochschule Darmstadt hat den Namen Mastermodul. Es besteht
aus der Masterarbeit inklusive Begleitseminar sowie einem Kolloquium.



(2]

(3)

(4)

(5)

(6)
(7)

(8)

(9)

Die Masterarbeit soll zeigen, dass die Kandidatin/der Kandidat f&hig ist, innerhalb einer vorgegebenen Frist eine an-
spruchsvolle Fragestellung aus dem Bereich der Wirtschaftspsychologie selbststandig nach wissenschaftlichen Me-
thoden zu bearbeiten.

Die Zulassung zum Mastermodul erfolgt durch den Prifungsausschuss auf schriftlichen Antrag bei Vorliegen folgen-
der Voraussetzungen:

e  Die Modulprifungen der ersten zwei Studiensemester im Umfang von mindestens 55 CP sind bestanden
e Das Praxismodul ist bestanden

Die Masterarbeit wird von einer bzw. einem hauptamtlich Lehrenden in den wirtschaftspsychologischen Studiengan-
gen betreut und bewertet. Die Bewertung erfolgt gemaf § 23 ABPO.

Die Masterarbeit muss in deutscher oder englischer Sprache angefertigt werden. Sie enthalt je eine Zusammenfas-
sung in deutscher und englischer Sprache.

Die Bearbeitungszeit betragt vier Monate.

Die Abgabe der Masterarbeit erfolgt in 2-facher gedruckter und gebundener Form und zusétzlich in elektronischer
Form als PDF-Dokument ohne Dokumenteneinschrankungen und als word-Dokument auf CD-ROM oder DVD im
Studiengangsbiiro wahrend der Offnungszeiten zu dem vom Priifungsausschuss festgelegten Termin. Bei postali-
scher Zustellung gilt das Datum des Poststempels. Das Risiko des Verlusts auf dem Postweg tragt der/die Studie-
rende.

Nach Bestehen der Masterarbeit werden die Ergebnisse zu einem vom Priifungsausschuss festgesetzten Termin in
einem Kolloquium gemaf § 23 ABPO vorgestellt und diskutiert. Zum Kolloquium wird nur zugelassen, wer alle Mo-
dule mit Ausnahme des Mastermoduls bestanden hat. Das Kolloquium ist mit Ausnahme der Beratung und Bekannt-
gabe der Bewertung offentlich.

Die Masterarbeit und das Kolloquium missen gemaf § 23 ABPO fiir sich bestanden sein und werden im Verhaltnis
3:1 gewichtet.

8§13 Studiengangspezifische Regelungen

(1)
(2)

(3)

(4)

Das Masterzeugnis und die Masterurkunde werden in Deutsch und Englisch ausgefertigt.

Nach Abschluss des Studiums wird aus den Modulnoten ein gewichteter Mittelwert errechnet, wobei jede Modulnote
mit der dem Modul zugeordneten Zahl von CP zu gewichten ist. Eine Ausnahme hiervon bilden das Praxismodul und
Abschlussmodul (siehe Anlage 1).

Studierende, die am Ende des dritten Semesters nicht mindestens 60 CP erreicht haben, kdnnen nach § 8 Abs. 2
ABPO vom Priifungsausschuss zu einem Beratungsgesprach geladen werden.

Die Lehrveranstaltungen finden in der Regel auf Deutsch oder Englisch statt. Die Prifungen erfolgen im Regelfall in
deutscher oder englischer Sprache.

§14 Ubergangsbestimmungen

entfallt

8§15 Inkrafttreten

Diese Prifungsordnung tritt zum 01.04.2020 in Kraft.

Darmstadt, 03.03.2020

Ort, Datum des Fachbereichsratsbeschlusses

Frau Prof. Dr. Erny

Name, Funktion (in Druckschrift) Unterschrift



Anlage 1

Regelstudienprogramm

Tabelle 1: Zusammensetzung der Modulpriifungen inkl. Zuordnung von CP sowie Bildung der Master-Abschlussnote

Wirtschaftspsychologie (M.Sc.)

Zusammensetzung der Modulprifungen inkl. Zuordnung von CP
sowie Bildung der Master-Abschlussnote:

Lehrveranstaltun Empf. Art/Umfang der Gewich- | Anteil an
Modulname (V) £ Fach- | SWS Priifungs- CP (tung der| Abschluss-
sem. leistung LV note in %
Forschungskompetenz | 1 3 KL90 u./o. SA 5 100% 5
Wirtschafts- u.
rtschatts u 1 3 | K60u/o.SA/RE | 5 | 100% 5
Managementkompetenz |
Wirtschaft hologisch
rischattspsychologisches 1 3 KL60 u./o. PA 5 | 100% 5
Consulting |
Schwerpunkt 1* | 1 3 KL90/PA/SA/RE** 5 100%
Schwerpunkt 2* | 1 3 KL90O/PA/SA/RE** 5 100%
. Wahlpflichtfach 1 1 2 SA o. RE 50%
SuK : Gesell. Entwicklungen - 5 5
Wahlpflichtfach 2 1 2 SA o. RE 50%
19 30 30
Forschungskompetenz II 2 3 SA 0. RE 5 100% 5
Wirtschafts- u.
rtschatts-u 2 3 | KW60u/o.SA/RE | 5 | 100% 5
Managementkompetenz Il
Wirtschaft hologisch
rischattspsychologisches 2 3 KL60 u./o. PA 5 | 100% 5
Consulting Il
Schwerpunkt 1* Il 3 KL90/PA/SA/RE** 5 100%
Schwerpunkt 2* 11 3 KL9O/PA/SA/RE** 5 100%
Interkulturelle
Interkulturelle Kompetenz / 2 2 MP o. RE 50%
Sorachen Kompetenz 5 5
P Sprachkurs 2 2 KL90 u. MP o. RE 50%
19 30 30
Grundlage.nvertlefung 3 5 RE 5 100% 5
Psychologie
Praxismodul: Forschungs-, Projekt 3 BE
Praxis- oder Auslands- 25 100% 5
semester Begleitseminar 3 3 KO
5 30 5
Masterarbeit MA 25 100%
Mastermodul 35
Begleitseminar 2 KO 5
2 30 35
Summe 45 120 100

* Die Studierenden wiahlen fir die ersten beiden Studiensemester zwei aus drei Schwerpunkten:
"Arbeits-, Personal- und Organisationspsychologie", "Markt-, Konsumenten- und Medienpsychologie",
"Umweltpsychologie und Nachhaltigkeit"

** Unterschiedliche Prifungsformen je nach Schwerpunkt. Details sind im Modulhandbuch beschrieben.

Abkiirzungen:

KL = Klausur (60, 90 oder 120 Minuten)

SA = Studienarbeit
RE = Referat
MP = Mindliche Prifung

PA = Projektarbeit
BE = Bericht
KO = Kolloquium

MA = Masterarbeit




Anlage 2 Wahlpflichtkatalogl(e)

° entfallt



Anlage 3a Masterzeugnis und -urkunde

Frau/Herr

geboren am

in

hat im Fachbereich

im Studiengang

mit den Studienschwerpunkten

die Masterpriifung abgelegt

und dabei die folgenden Bewertungen erhalten sowie
Punkte (CP = Credit Points) nach dem

European Credit Transfer System (ECTS) erworben:

Fachmodule

Forschungskompetenz 1
Forschungskompetenz 2

Wirtschafts- und Managementkompetenz 1
Wirtschafts- und Managementkompetenz 2
Wirtschaftspsychologisches Consulting 1
Wirtschaftspsychologisches Consulting 2
Schwerpunkt |1

Schwerpunkt | 2

Schwerpunkt I11

Schwerpunkt I 2

Psychologische Grundlagenvertiefung
Praxismodul

Wahlpflichtmodule

Gesellschaftliche Entwicklungen
Interkulturelle Kompetenz / Sprachen

Die Masterarbeit mit Kolloquium

lber das Thema

wurde bewertet mit

Insgesamt erworbene Punkte nach ECTS
Gesamtbewertung

(falls zutreffend)

AuBlerhalb des Studienprogramms wurden in den
folgenden Wahlfachern zusatzliche Punkte erworben:

Text
Text

Darmstadt, den

Vorsitz des Priifungsausschusses

Leitung des Prifungsamtes

Max Mustermann

TT. Monat JJJJ
Musterstadt

Gesellschaftswissenschaften
Wirtschaftspsychologie (M.Sc.)

Schwerpunkt |
Schwerpunkt Il

Note (X,X)
Note (X,X)
Note (X,X)
Note (X,X)
Note (X,X)
Note (X,X)
Note (X,X)
Note (X,X)
Note (X,X)
Note (X,X)
Note (X,X)
Note (X,X)

Note (X,X)
Note (X,X)

Text
Note (X,X)

Note bestanden (X,X)

Note (X,X)
Note (X,X)

TT. Monat JJJJ

(5 CP)
(5 CP)
(5 CP)
(5 CP)
(5 CP)
(5 CP)
(5 CP)
(5CP)
(5 CP)
(5 CP)
(5 CP)
(25 CP)

(5 CP)
(5 CP)

(30 CP)

120 CP

(XX CP)
(XX CP)



Die Hochschule Darmstadt
verleihnt Herrn Max Mustermann

geborenam TT. Monat JJJJ
in Musterstadt

aufgrund deram TT. Monat JJJJ
im Fachbereich Gesellschaftswissenschaften
im Studiengang Wirtschaftspsychologie
bestandenen Masterprifung

den akademischen Grad Master of Science

Kurzform M. Sc.

Darmstadt, den TT. Monat JJJJ
Der Prasident ......... ... .. .. .. ... ......

DieDekanin ....... .. ... ... ...



Anlage 3b Master Certificate

Ms / Mr

born on

in

has passed the Master degree examination
at the department of

in the study programme
with the areas of focus

and achieved the following results

and points (CP = Credit Points) according
the European Credit Transfer System (ECTS):
Compulsory modules

Research Competence 1

Research Competence 2

Business and Management Competence 1
Business and Management Competence 2
Business Psychological Consulting 1
Business Psychological Consulting 2
Focus 1

Focus |2

Focus I11

Focus |l 2

Advanced Psychology Foundations
Practice Module

Elective modules

Societal Developments

Intercultural Competence / Languages

The Master Thesis including a Colloquium
on the subject

was assessed with

Total acquired credit points (ECTS)
Overall grade

(if applicable)

In addition to the study programme
achieved results

Text
Text

Darmstadt,

Chairperson of the Examination Board

Head of the Examination Office

Max Mustermann

DD. Month JJJJ
Musterstadt

Social Sciences

Business Psychology (M.Sc.)

Focus |
Focus Il

Grade (X,X)
Grade (X,X)
Grade (X,X)
Grade (X,X)
Grade (X,X)
Grade (X,X)
Grade (X,X)
Grade (X,X)
Grade (X,X)
Grade (X,X)
Grade (X,X)
Grade (X,X)

Grade (X,X)
Grade (X,X)

Text
Grade (X,X)

Grade passed (X,X)

Grade (X,X)
Grade (X,X)

DD. Month JJJJ

(5 CP)
(5 CP)
(5 CP)
(5 CP)
(5 CP)
(5 CP)
(5 CP)
(5CP)
(5 CP)
(5 CP)
(5 CP)
(25 CP)

(5CP)
(5CP)

(30 CP)

120 CP

(XX CP)
(XX CP)



The University of Applied Sciences Darmstadt
herewith awards to Ms / Mr Max Mustermann

born on DD. Month JJJJ
in Musterstadt

on the basis of the Master degree exam
passed on DD. Month JJJJ
at the department of Gesellschaftswissenschaften
in the study programme  Wirtschaftspsychologie

the academic grade Master of Science

Abbreviation M. Sc.

Darmstadt, DD. Month JJJJ
The President ........ ... ... ... ... .......

Dean of the Department ........ .. ... ... ...........



Anlage 4 Weitere Anlagen

Anlage 4a: Psychologische Kernmodule als Zulassungsvoraussetzung

Modulname und Beispielinhalte Umfang

Grundlagenfacher der Psychologie: 20 CP

Allgemeine Psychologie, Wahrnehmung, Neuropsychologie, Biologische Psycholo-
gie, Kognition, Motivation, Emotion, Lernen, Denken und Entscheiden, Sozial- und
Kommunikationspsychologie, Differentielle und Personlichkeitspsychologie,
Einfihrung in die Psychologie

Empirische Methoden: 20 CP

Empirische Forschungsmethoden, Statistik/Quantitative Methoden, Qualitative
Methoden, Fragebogenentwicklung, psychologische Diagnostik, Evaluation, Experi-
mentalpraktikum, Testtheorie

Wirtschaftspsychologische Anwendungsfacher: 12 CP

Arbeits-, Personal-, Organisationspsychologie, Markt- und Konsumentenpsycholo-
gie, Werbepsychologie, Medienpsychologie, Umweltpsychologie,
Ingenieurpsychologie, Marktforschung, wirtschaftspsychologisches Consulting,
Behavioral Economics, Finanzpsychologie, Wirtschaftspsychologie

Weitere Psychologische Inhalte: 12 CP

Diese kdnnen in psychologischen Grundlagen- und/oder psychologischen Anwen-
dungsfachern erworben worden sein

Anlage 4b: Wirtschaftliche Kernmodule als Zulassungsvoraussetzung

Wirtschaftsbezogene Facher (Beispielinhalte): 20CP

Betriebswirtschaftslehre (z.B. Rechnungswesen, Finanzwesen, Personal und
Organisation, Unternehmensfiihrung, Marketing und Vertrieb)

Volkswirtschaftslehre (Makro-, Mikrookonomie)

(CP: Credit Points)
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Anlage 4c¢ Ordnung fiir das Praxismodul

Ordnung fiir das Praxismodul fir den Masterstudiengang Wirtschaftspsychologie
des Fachbereichs Gesellschaftswissenschaften
der Hochschule Darmstadt — University of Applied Sciences
vom 11.07.2017

Inhalt

§ 1 Allgemeines

§ 2 Ziele

§ 3 Praxisbeauftragte/r fiir das Praxismodul
§ 4 Gliederung und Dauer des Praxismoduls
§ 5 Zulassung und Zeitpunkt

§ 6 Praxisstellen, Vertrage

§ 7 Praktische Aufgabenbereiche

§ 8 Begleitseminar

8 9 Status der Studentin/des Studenten an der Praxisstelle
8§ 10 Haftung

8§ 11 Anerkennung

8 12 Anrechnung von praktischen Tatigkeiten

§ 1 Allgemeines

(1) Der Masterstudiengang Wirtschaftspsychologie an der Hochschule Darmstadt schliefit ein Praxismodul ein.
Das Praxismodul findet im dritten Studiensemester statt. Es umfasst
- entweder eine Praxisphase in einem geeigneten Betrieb oder einer geeigneten Einrichtung im In- oder
Ausland,
- oder ein Semester an einer auslandischen Hochschule
- oder eine Forschungstatigkeit an einer Forschungseinrichtung im In- oder Ausland
- und ein Begleitseminar an der Hochschule, welches auch einen Vortrag mit anschlieender Diskussion
und einen schriftlichen Praxisbericht einschlief3t.

(2) Die Beschaffung des Platzes fiir die Praxisphase bei geeigneten Betrieben oder Einrichtungen (im folgen-
den Praxisstelle genannt] obliegt der/dem Studierenden. Der Studiengang ist bei der Beschaffung von Praxis-
stellen behilflich.

(3) Die Praxisphase wird durch einen Ausbildungsvertrag zwischen der einzelnen Studentin/dem einzelnen
Studenten und der Praxisstelle geregelt.

§ 2 Ziele

Ziel des Praxismoduls ist es, den Studierenden die Maglichkeit zu geben, Aufgabenstellungen aus dem spate-
ren Beruf durch aktive Teilnahme in einer geeigneten Arbeitsumgebung unter Anleitung vor Ort und unter Be-
gleitung durch die Hochschule kennenzulernen und zu reflektieren. Die angestrebte Schaffung personlicher
Kontakte zu Betrieben/ Einrichtungen soll es den Studierenden auch ermdglichen, Themen und Anknipfungs-
punkte fur die Anfertigung ihrer Abschlussarbeit zu finden.

§ 3 Praxisbeauftragte/r fiir das Praxismodul

(1) Im Studiengang wird eine Person bestimmt, die die Aufgaben als Beauftragte/Beauftragter fir das Praxis-
modul (Praxisbeauftragte/ Praxisbeauftragter) Gbernimmt. Ihr/lhm obliegt insbesondere die Beratung der
Studentin/des Studenten, die Genehmigung der praktischen Tatigkeit (§ 7) und der Praxisstellen (§ 6] sowie
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die Anerkennung und Anrechnung von praktischen Tatigkeiten. Soweit die Anerkennung nicht erfolgt ist, er-
halten die Studierenden einen mit einer Rechtsbehelfsbelehrung versehenen Ablehnungsbescheid.

(2) Die/der Beauftragte fiir das Praxismodul ist fiir die Organisation und Durchfiihrung des Begleitseminars
verantwortlich.

8 4 Gliederung und Dauer des Praxismoduls
(1) Das Praxismodul umfasst
- eine Praxisphase in einer geeigneten Einrichtung,

- ein Begleitseminar an der Hochschule, welches auch einen Vortrag mit anschlieender Diskussion und einen
schriftlichen Praxisbericht umfasst.

(2) Die Praxisphase hat eine Dauer von 17 Wochen. Unter einer Woche ist die Arbeits-/Studienzeit zu verste-
hen, die innerhalb der Einrichtung als wochentliche Regelarbeits-/-studienzeit in Vollzeit festgelegt ist. Die
Praxisphase soll zeitlich zusammenhangend absolviert werden.

(3) Das Praxismodul kann in zwei unterschiedlichen Einrichtungen absolviert werden.

8§ 5 Zulassung und Zeitpunkt

Vor Beginn des Praxismoduls ist gemaf3 § 10 BBPO eine Zulassung erforderlich. Diese erfolgt durch die Pra-
xisbeauftragte/den Praxisbeauftragten oder bei Studienaufenthalten durch die/den Auslandsbeauftragten. Der
Antrag auf Zulassung ist an die entsprechende Person zu richten. Die Zulassung erfolgt in der Regel am Ende
des zweiten Fachsemesters.

§ 6 Praxisstellen, Vertrage

(1) Das Praxismodul, insbesondere die Praxisphase, wird in enger Zusammenarbeit der Hochschule mit den
Einrichtungen durchgefiihrt. Die Studierenden sind verpflichtet, der/dem Praxisbeauftragten die gewahlte/n
Praxisstelle/n oder dem/der Auslandsbeauftragten die Studieneinrichtung zu benennen. Die/der Praxisbeauf-
tragte kann eine Frist zur Meldung der Praxisstellen festlegen. Kénnen die Tatigkeiten nicht an einer Einrich-
tung erfillt werden, so sind mehrere Einrichtungen vorzuschlagen.

Der nach § 1(3) abzuschlieBende Vertrag regelt insbesondere:
1. Die Verpflichtung der Einrichtung besteht darin

a) die Studierenden fiir die Dauer der Berufspraktischen Phase entsprechend den in § 7 genannten Aufga-
benbereichen einzusetzen,

b) den Studierenden die Teilnahme am Begleitseminar zu ermdglichen,

c) den Studierenden eine Bescheinigung auszustellen, die Angaben tiber den zeitlichen Umfang mit Angabe
der Fehlzeiten und die Inhalte der Tatigkeiten sowie den Erfolg der Ausbildung enthalt,

d) eine Betreuerin/einen Betreuer fir die Studierenden zu benennen.
2. Die Verpflichtung der Studierenden besteht darin

a) die gebotenen Ausbildungsmadglichkeiten wahrzunehmen und die Ubertragenen Arbeiten sorgféltig aus-
zuflhren,

b) den Anordnungen der Einrichtung und der Betreuerin/des Betreuers nachzukommen,

c) die furr die Einrichtung geltenden Ordnungen, insbesondere Arbeitsordnungen und Unfallverhiitungsvor-
schriften sowie Vorschriften tiber die Schweigepflicht zu beachten,

d) fristgerecht einen zeitlich gegliederten Bericht nach MafBgabe der/des Praxisbeauftragten zu erstellen,
aus dem der Verlauf der praktischen Tatigkeiten ersichtlich ist,
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e) ein Fernbleiben der Einrichtung unverziiglich anzuzeigen.

(2) Der Status der Studierenden wird in § 9 geregelt.

§ 7 Aufgabenbereiche

Wahrend der Praxisphase bearbeiten die Studierenden Aufgabenstellungen aus dem interdisziplinaren Gebiet
der Wirtschaftspsychologie. Die Studierenden sollen Gelegenheit haben, Aufgabe und Realisierung zu sehen
und einen Teil der Aufgabe selbst zu Uibernehmen. Dabei ist darauf zu achten, dass die Thematik inhaltlich
dem Masterstudiengang Wirtschaftspsychologie der Hochschule Darmstadt angepasst ist.

8§ 8 Begleitseminar

Zum Abschluss des Praxismoduls stellen die Studierenden im Begleitseminar dar, was sie in der Phase des
Praxismoduls an Theorie und Praxis gelernt und erfahren haben und ob die Ziele aus § 2 erreicht werden
konnten.

§ 9 Status der Studentin/des Studenten wahrend der Praxisphase

Wahrend des Praxismoduls und insbesondere wahrend der Praxisphase, die Bestandteil des Studiums ist,
bleiben die Studierenden an der Hochschule Darmstadt immatrikuliert mit allen Rechten und Pflichten von
ordentlichen Studierenden.

Die Studierenden sind damit keine Praktikanten im Sinne des Berufsbildungsgesetzes und unterliegen in der
Praxisstelle weder dem Betriebsverfassungsgesetz noch dem Personalvertretungsgesetz. Andererseits sind
die Studierenden an die Ordnungen der jeweiligen Einrichtung gebunden. Es besteht Anspruch auf Ausbil-
dungsférderung nach Maflgabe des Bundesausbildungsforderungsgesetzes (BAf6G). Etwaige Vergiitungen der
Einrichtungen werden auf die Leistungen des BAf6G angerechnet.

§ 10 Haftung

(1) Die/der Studierende ist wéhrend der betrieblichen Praxisphase im Inland gegen Unfall versichert (SGB VII).
Im Versicherungsfall ibermittelt die Ausbildungsstelle der Hochschule einen Abdruck der Unfallanzeige.

(2) Auf Verlangen der Ausbildungsstelle hat die/der Studierende eine der Dauer und dem Inhalt des Ausbil-
dungsvertrages angepasste Haftpflichtversicherung abzuschlie3en und den Nachweis hieriiber bei Beginn der
Ausbildung der Ausbildungsstelle vorzulegen. Dieser Nachweis entfallt, soweit das Haftungsrisiko nicht be-
reits durch eine Betriebs-haftpflichtversicherung der Ausbildungsstelle abgedeckt ist.

(3) Fir eine Praxisphase im Ausland hat die/der Studierende selbst fiir einen ausreichenden Kranken-, Unfall-
und Haftpflichtversicherungsschutz Sorge zu tragen.

§ 11 Anerkennung

Die Studierenden haben zur Anerkennung der ordnungsgemafBen Ableistung des Praxismoduls der/dem Pra-
xisbeauftragten termingerecht folgende Unterlagen vorzulegen:

1. eine detaillierte Bescheinigung der Einrichtung gemaf § 6, Ziffer 1c,

2. einen Bericht Uber ihre/seine Tatigkeit,

3. einen Teilnahmenachweis iiber das Begleitseminar.

Den Termin fiir die Vorlage der genannten Unterlagen legt die/der Praxisbeauftragte fest.

§ 12 Anrechnung von Tatigkeiten

Antrdge auf Anerkennung sind in jedem Einzelfall an die Praxisbeauftragte/den Praxisbeauftragten zu richten.
Tatigkeiten vor Beginn des Masters in Wirtschaftspsychologie konnen in der Regel nicht auf das Praxismodul
angerechnet werden.
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Anlage 5 Modulhandbuch

Anlage 5 zur BBPO fiir den Studiengang Wirtschaftspsychologie (M.Sc.) des Fachbereichs Gesellschaftswissenschaften der Hochschule Darmstadt
Seite 17



	§ 1  Allgemeines
	§ 2 Qualifikationsziele und Inhalte des Studiengangs
	§ 3 Akademischer Grad
	§ 4 Regelstudienzeit und Studienbeginn
	§ 5 Erforderliche Credit Points für den Abschluss
	§ 6 Zugangsvoraussetzungen und Zulassungsverfahren
	§ 7 Regelstudienprogramm
	§ 8 Vertiefungsrichtungen (Studienschwerpunkte)
	§ 9 Wahlpflichtmodule
	§ 10 Praxismodul
	§ 11 Anmeldung und Zulassung zu den Prüfungen
	§ 12 Abschlussmodul
	§ 13 Studiengangspezifische Regelungen
	§ 14 Übergangsbestimmungen
	§ 15 Inkrafttreten

